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(54) Fräsvorrichtung und Verfahren zum Abtragen von Bodenmaterial

(57) Die Erfindung betrifft eine Fräsvorrichtung zum
Abtragen von Bodenmaterial. Es ist ein Trag- und Füh-
rungsrahmen (20) vorgesehen, an dem mindestens zwei
Fräseinheiten (30,40) mit jeweils mindestens einem Frä-
srad (31,41) gelagert sind, von denen mindestens eine
Fräseinheit (30,40) entlang einer Abteufeinrichtung an
dem Trag- und Führungsrahmen (20) verfahrbar geführt
ist. Zum Verfahren der Fräseinheit (30,40) ist mindestens
eine hydraulische Hubeinrichtung (50) angeordnet, wel-
che einerseits mit dem Trag- und Führungsrahmen (20)
und andererseits mit der Fräseinheit (30,40) verbunden
ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Fräsvorrichtung und
ein Verfahren zum Abtragen von Bodenmaterial. Ferner
betrifft die Erfindung eine Fräsanlage mit einem Mast
oder Krangerüst.
[0002] Eine Vorrichtung der oben genannten Art weist
mindestens ein Fräsrad auf, welches in Rotation versetz-
bar ist und durch welches Bodenmaterial abgetragen
werden kann.
[0003] Aus der DE 1 812 879 geht ein Verfahren zum
Bearbeiten des Grundes von Gewässern, insbesondere
zur Herstellung von ebenen Flächen, Abstufungen, Aus-
nehmungen, Vertiefungen oder Ähnlichem am oder im
Grund des Gewässers hervor. Dabei werden in den Ge-
wässergrund Bohrungen eingebracht. Das hierzu ver-
wendete Werkzeug umfasst ein Mantelrohr und eine in
diesem geführte Bohrgarnitur.
[0004] Aus der EP 0 819 819 B1 sind ein Fräskopf,
eine Bohrvorrichtung sowie eine Vorrichtung und ein Ver-
fahren zum Meeresbodenbohren bekannt. Die dort be-
schriebene Bohrvorrichtung umfasst einen Fräskopf und
ein über dem Fräskopf angeordnetes Rohr mit einem et-
wa dem Bohrquerschnitt entsprechenden Querschnitt.
Die Fräsräder sind so gestaltet, dass ein runder Bohr-
querschnitt erreicht wird.
[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
Vorrichtung und ein Verfahren anzugeben, mit welchem
Bodenmaterial auf einfache und effektive Weise und bis
in große Tiefen abgetragen werden kann.
[0006] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß durch eine
Fräsvorrichtung mit den Merkmalen des Anspruchs 1,
durch eine Fräsanlage mit den Merkmalen des An-
spruchs 9 und durch ein Verfahren zum Abtragen von
Bodenmaterial mit den Merkmalen des Anspruchs 10 ge-
löst.
[0007] Bevorzugte Ausführungsformen und Weiterbil-
dungen der Erfindung sind in den abhängigen Ansprü-
chen angegeben.
[0008] Die erfindungsgemäße Fräsvorrichtung ist da-
durch gekennzeichnet, dass ein Trag- und Führungsrah-
men vorgesehen ist, an dem mindestens zwei Fräsein-
heiten mit jeweils mindestens einem Fräsrad gelagert
sind, von denen mindestens eine Fräseinheit entlang ei-
ner Abteufrichtung an dem Trag- und Führungsrahmen
verfahrbar geführt ist, und dass zum Verfahren der Frä-
seinheit mindestens eine hydraulische Hubeinrichtung
angeordnet ist, welche einerseits mit dem Trag- und Füh-
rungsrahmen und andererseits mit der Fräseinheit ver-
bunden ist.
[0009] Ein Grundgedanke der Erfindung besteht darin,
anstelle einer einzelnen Fräseinheit mehrere Fräseinhei-
ten zu verwenden, die unabhängig voneinander in Ab-
teufrichtung absenkbar sind. Hierzu sind die mindestens
zwei Fräseinheiten an einem gemeinsamen Trag- und
Führungsrahmen angeordnet. Mindestens eine der Frä-
seinheiten ist an dem Trag- und Führungsrahmen ver-
schiebbar gelagert. Vorzugsweise sind die Fräseinheiten

gleich ausgebildet und parallel zueinander angeordnet.
[0010] In einer vorteilhaften Ausgestaltung sind alle
Fräseinheiten an dem Trag- und Führungsrahmen par-
allel zueinander verschiebbar gelagert.
[0011] Mit der erfindungsgemäßen Fräsvorrichtung
können in aufeinanderfolgenden Schritten aneinander
angrenzende Schlitze im Boden erstellt werden. Dabei
kann zunächst eine erste Fräseinheit abgesenkt werden
und durch Abtragen von Bodenmaterial ein erster Schlitz
erstellt werden. Anschließen kann eine zweite Fräsein-
heit ebenfalls abgesenkt werden, wobei ein zweiter
Schlitz erstellt wird. Die beiden Fräseinheiten sind vor-
zugsweise so dicht nebeneinander angeordnet, dass
auch die erstellten Schlitze derart aneinander grenzen,
dass kein Material zwischen den Schlitzen stehen bleibt.
[0012] Die Fräseinheiten können jeweils durch eine
hydraulische Hubeinrichtung, vorzugsweise einen hy-
draulischen Hubzylinder, einzeln abgesenkt werden. Da-
bei kann der zuerst erstellte Schlitz als Führung und Wi-
derlager beim Erstellen des zweiten Schlitzes dienen.
[0013] Um eine möglichst gute Führung der beiden
Fräseinheiten zu erhalten, sind die Fräseinheiten vor-
zugsweise in einem oberen und in einem unteren Bereich
an dem Trag- und Führungsrahmen geführt.
[0014] Grundsätzlich kann die erfindungsgemäße Frä-
svorrichtung sowohl an Land als auch unter Wasser ein-
gesetzt werden. Die Fräsvorrichtung ist jedoch beson-
ders zum Abbau von Bodenmaterial, insbesondere von
Hartgestein, wie Kimberlit, unter Wasser geeignet. Mit
der erfindungsgemäßen Fräsvorrichtung können insbe-
sondere zuvor durch Untersuchungen festgestellte Kim-
berlitschlote definiert und ohne unnötigen Abraum wirt-
schaftlich und annähernd vollständig abgebaut werden,
wobei Tiefen von bis zu 250 Metern erreichbar sind. Auch
ist es möglich, kleinere unter Wasser liegende Schlote
wirtschaftlich abzubauen.
[0015] Zum Verfahren der Fräsvorrichtung unter Was-
ser ist es besonders vorteilhaft, wenn an dem Trag- und
Führungsrahmen mindestens eine Unterwasseran-
triebseinrichtung, insbesondere eine Steuer- und Fahr-
schraube, vorgesehen ist. Soll die Fräsvorrichtung unter
Wasser zu einem definierten Fräspunkt verfahren wer-
den, ist, insbesondere bei einer vorhandenen Wasser-
strömung, ein genaues Justieren mittels einer mechani-
schen Führungsstruktur schwierig. Insbesondere unzu-
reichend kann die Justierung dann sein, wenn die me-
chanische Führungsstruktur nicht ein fester Mast oder
Balken, sondern ein Seil oder eine Kette ist, an der die
Fräsvorrichtung aufgehängt ist. Mittels der Unterwasser-
antriebseinrichtung kann die Fräsvorrichtung definiert in
eine gewünschte Position und Ausrichtung gebracht wer-
den. Die Unterwasserantriebseinrichtung kann grund-
sätzlich jede bekannte Form eines Schiffsantriebs auf-
weisen. Insbesondere bevorzugt sind Propeller oder Dü-
senantriebe.
[0016] Eine weitere bevorzugte Ausführungsform der
Erfindung besteht darin, dass die mindestens eine Un-
terwasserantriebseinrichtung schwenkbar an dem Trag-
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und Führungsrahmen angelenkt ist. Die schwenkbare
Unterwasserantriebseinrichtung ermöglicht einen An-
trieb der Fräsvorrichtung in mehrere Raumrichtungen.
Vorzugsweise sind eine Mehrzahl von Unterwasseran-
triebseinrichtungen, insbesondere Steuer- und Fahr-
schrauben, in unterschiedlicher Ausrichtung und jeweils
schwenkbar an dem Trag- und Führungsrahmen ange-
ordnet. Hierdurch kann eine sehr präzise Positionierung
und Ausrichtung der Fräsvorrichtung erreicht werden.
[0017] Um die Fräsvorrichtung definiert in eine ge-
wünschte Position bringen zu können, ist es bevorzugt,
dass eine Positionserfassungseinrichtung vorgesehen
ist, welche mit der mindestens einen Unterwasseran-
triebseinrichtung gekoppelt ist. Die Positionserfassungs-
einrichtung kann beispielsweise ein satellitengestütztes
Positionsbestimmungssystem sein. Aber auch andere
Technologien zur Positionserfassung, beispielsweise
mittels Beschleunigungssensoren, sind denkbar. Die Po-
sitionserfassungseinrichtung ist steuerungstechnisch
mit der Unterwasserantriebseinrichtung gekoppelt und
steuert diese.
[0018] Zur Führung der Fräseinheiten ist es bevorzugt,
dass der Trag- und Führungsrahmen einen sich in Ab-
teufrichtung erstreckenden Führungsbalken aufweist,
entlang welchem mindestens eine der Fräseinheiten ge-
führt ist. Vorzugsweise sind zwei Führungsbalken an
dem Trag- und Führungsrahmen vorgesehen oder sind
an dem Führungsbalken mindestens zwei Fräseinheiten
verschiebbar geführt. Der Führungsbalken weist vor-
zugsweise eine längliche Gestalt mit mindestens einer
Führungsschiene auf, welche von entsprechenden Füh-
rungspratzen der Fräseinheiten umklammert wird.
[0019] Eine vorteilhafte Ausgestaltung der Fräsvor-
richtung besteht darin, dass die Fräseinheiten jeweils ei-
nen Halterahmen aufweisen, an welchem eine hydrauli-
sche Antriebseinrichtung zum drehenden Antreiben des
mindestens einen Fräsrades angeordnet ist. Das minde-
stens eine Fräsrad ist vorzugsweise unterhalb des Hal-
terahmens an einem Lagerschild angeordnet und weist
eine horizontal verlaufende Drehachse auf. Das Fräsrad
ist an seinem Umfang mit mehreren Schneidwerkzeu-
gen, wie Schneidzähnen, versehen, mit welchen der ei-
gentliche Fräsvorgang erfolgt. Die hydraulische An-
triebseinrichtung, beispielsweise ein Hydraulikmotor,
zum Antreiben des mindestens einen Fräsrades ist vor-
zugsweise in einem unteren Bereich des Halterahmens
oberhalb der Fräsräder angeordnet.
[0020] Eine weitere zweckmäßige Ausgestaltung der
Fräsvorrichtung besteht darin, dass die Fräseinheiten je-
weils zwei Fräsradpaare aufweisen, wobei die Fräsrad-
paare parallel zueinander versetzte Drehachsen aufwei-
sen und jedes Fräsradpaar zwei Fräsen mit koaxialen
Drehachsen aufweist. Jede Fräseinheit umfasst somit
vier Fräsräder. Sämtliche Fräsräder sind vorzugsweise
unterhalb des Halterahmens angeordnet, wobei jeweils
ein Fräsradpaar an einem Lagerschild gelagert ist. Die
beiden Fräsräder eines Fräsradpaares sind an unter-
schiedlichen Seiten des Lagerschildes angeordnet. Der

Fräsquerschnitt der aus zwei Fräsradpaaren, also vier
Fräsrädern gebildeten Einheit, entspricht vorzugsweise
im Wesentlichen dem Querschnitt des oberhalb der Frä-
sen angeordneten Halterahmens. Die einzelnen Fräsen
können mit jeweils getrennten Antriebsmotoren angetrie-
ben werden. Vorzugsweise ist jedoch eine einzige hy-
draulische Antriebseinrichtung zum Antreiben aller Frä-
sräder einer Fräseinheit vorgesehen.
[0021] Zum Absaugen des abgetragenen Bodenma-
terials ist zweckmäßigerweise mindestens eine Absau-
geinrichtung vorgesehen. Die Absaugeinrichtung um-
fasst vorzugsweise mindestens einen im Bereich der Frä-
sräder angeordneten Saugkasten und mindestens eine
Absaugleitung, welche entlang des Halterahmens nach
oben geführt ist. Die Absaugleitung ist vorzugsweise in-
nerhalb eines durch den Halterahmen begrenzten Quer-
schnitts geführt.
[0022] Die erfindungsgemäße Fräsanlage mit einem
Mast oder Krangerüst ist dadurch gekennzeichnet, dass
eine Fräsvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 8
an dem Mast oder Krangerüst aufgehängt ist. Die Fräs-
vorrichtung kann an dem Mast oder Krangerüst entlang
einer definierten Achse, beispielsweise einer schienen-
artigen Führung, geführt sein. Insbesondere zur Herstel-
lung von Bohrlöchern großer Tiefe ist es jedoch bevor-
zugt, dass die Fräsvorrichtung über mindestens ein Seil
oder eine Kette an dem Mast oder Krangerüst aufge-
hängt ist.
[0023] Das erfindungsgemäße Verfahren zum Abtra-
gen von Bodenmaterial ist dadurch gekennzeichnet,
dass ein Trag- oder Führungsrahmen zusammen mit
zwei daran befestigten Fräseinheiten abgesenkt wird,
dass in einem ersten Frässchritt eine erste Fräseinheit
abgesenkt und Bodenmaterial abgebaut wird, und dass
in einem zweiten Frässchritt eine zweite Fräseinheit ab-
gesenkt und Bodenmaterial abgebaut wird. Mit dem er-
findungsgemäßen Verfahren werden die im Zusammen-
hang mit der Fräsvorrichtung beschriebenen Vorteile er-
zielt. Insbesondere kann durch dieses zweistufige Fräs-
verfahren eine gute Abstützung der einen Fräseinheit an
der jeweils anderen Fräseinheit und somit eine gute Ab-
stützung der Fräsvorrichtung insgesamt erreicht werden.
[0024] Eine besonders große Frästiefe ist dadurch er-
zielbar, dass im Anschluss an den zweiten Frässchritt
der Trag- und Führungsrahmen abgesenkt wird und an-
schließend der erste und der zweite Frässchritt wieder-
holt werden. Alternativ ist es auch möglich, den Trag-
und Führungsrahmen gemeinsam beziehungsweise im
Wesentlichen zeitgleich mit der ersten oder der zweiten
Fräseinheit abzusenken.
[0025] Vorzugsweise wird nach Erreichen einer End-
tiefe die Fräsvorrichtung angehoben, aus dem erstellten
Schlitz herausgezogen und mittels einer Unterwasser-
antriebseinrichtung zu einem weiteren Fräsansatzpunkt
verfahren. Hierzu wird die Fräsvorrichtung mittels der Un-
terwasserantriebseinrichtung im Wesentlichen waage-
recht verfahren. Sobald die gewünschte Position erreicht
ist, wird erneut zunächst mit der ersten Fräseinheit und

3 4 



EP 2 251 491 A1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

anschließend mit der zweiten Fräseinheit Bodenmaterial
abgetragen, wobei die erste Fräseinheit dann als Füh-
rung und Widerlager dient.
[0026] Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines
bevorzugten Ausführungsbeispiels, welches schema-
tisch in den beigefügten Zeichnungen dargestellt ist, wei-
ter erläutert. In den Zeichnungen zeigen:

Fig. 1 eine perspektivische Ansicht einer erfindungs-
gemäßen Fräsvorrichtung;

Fig. 2 eine Seitenansicht der Fräsvorrichtung aus Fig.
1 und

Fig. 3 eine abstrahierte schematische Darstellung ei-
ner Fräsvorrichtung mit einer hydraulischen
Hubeinrichtung.

[0027] Die Figuren 1 und 2 zeigen eine beispielhafte
Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Fräsvor-
richtung 10 mit einem Trag- und Führungsrahmen 20 und
zwei Fräseinheiten, nämlich einer ersten Fräseinheit 30
und einer zweiten Fräseinheit 40.
[0028] Der Trag- und Führungsrahmen 20 weist einen
sich im Wesentlichen senkrecht erstreckenden Füh-
rungsbalken 24 auf, welcher in dem dargestellten Aus-
führungsbeispiel als ein H-förmiger Träger ausgebildet
ist. Der Führungsbalken 24 umfasst vier parallel zu einer
Längsrichtung des Trag- und Führungsrahmens 20 ver-
laufende Führungsschienen 26. Jeweils zwei Führungs-
schienen sind einander gegenüberliegend angeordnet,
so dass hieran jeweils eine Fräseinheit 30, 40 geführt
werden kann.
[0029] Die Fräseinheiten 30, 40 sind im Wesentlichen
gleich ausgebildet und jeweils seitlich des Trag- Füh-
rungsrahmens 20 angeordnet und. Die erste Fräseinheit
30 umfasst einen ersten Halterahmen 36, welcher eine
im Wesentlichen quaderförmige äußere Gestalt auf-
weist. Der erste Halterahmen 36 ist als eine im Wesent-
lichen vier der sechs Quaderaußenflächen begrenzende
rahmenartige Struktur ausgebildet. An der dem Trag- und
Führungsrahmen 20 zugewandten Seite sind an dem er-
sten Halterahmen 36 Führungspratzen 37 ausgebildet,
die mit den Führungsschienen 26 des Führungsbalkens
24 in Eingriff stehen beziehungsweise diese umklam-
mern. Die zweite Fräseinheit 40 weist einen zweiten Hal-
terahmen 46, welcher im Wesentlichen dem ersten Hal-
terahmen 36 entspricht.
[0030] In einem oberen Bereich des Trag- und Füh-
rungsrahmens 20 ist ein Steuerkopf 12 ausgebildet, an
welchem mehrere Unterwasserantriebseinrichtungen
angeordnet sind. In der dargestellten Ausführungsform
sind vier Unterwasserantriebseinrichtungen vorgese-
hen, welche als Steuer- und Fahrschrauben 16 ausge-
bildet sind und an jeweils einer seitlichen Seite des Steu-
erkopfes 12 angeordnet sind. Jeweils zwei sich gegen-
überliegende Unterwasserantriebseinrichtungen bezie-
hungsweise Steuer- und Fahrschrauben 16 sind parallel

zueinander angeordnet.
[0031] Oberhalb des Steuerkopfes 12 ist ein Befesti-
gungskopf 14 angeordnet, welcher schwenkbar an dem
Steuerkopf 12 angelenkt ist. Mittels des Befestigungs-
kopfes 14 kann die Fräsvorrichtung 10 an einem Trage-
lement, beispielsweise einem Seil, einer Kette und/oder
einem Mast, befestigt beziehungsweise aufgehängt wer-
den.
[0032] Unterhalb eines jeden Halterahmens 36, 46
sind jeweils zwei Frässchilde 35, 45 angeordnet, wobei
an jedem Frässchild 35, 45 jeweils zwei Fräsräder 31,
41 gelagert sind. Diese bilden jeweils ein Fräsradpaar
32, 33, 42. Die Fräseinheiten 30, 40 weisen somit jeweils
vier Fräsräder 31, 41 auf, von denen jeweils zwei Fräs-
räder 31, 41 paarweise an einem Frässchild 35, 45 ge-
lagert sind. Die Drehachsen der Fräsräder 31, 41 verlau-
fen jeweils waagerecht und quer zur Längsachse des
Trag- und Führungsrahmens 20.
[0033] Zum Abtragen von Bodenmaterial werden die
Fräsräder 31, 41 in Drehbewegung versetzt. Die Fräsrä-
der 31, 41 laufen paarweise gegensinnig und zwar derart,
dass die innen liegenden Flanken der Fräsräder 31, 41
sich nach oben und die außen liegenden Flanken sich
nach unten drehen.
[0034] Die Fräseinheiten 30, 40 weisen jeweils eine
Pumpe 60 mit Absaugeinrichtung auf, mit welcher abge-
tragenes Bodenmaterial abgesaugt und aus dem Be-
reich der Fräsräder 31, 41 weggefördert werden kann.
Die Absaugeinrichtungen sind im Wesentlichen gleich
ausgebildet.
[0035] Eine erste Absaugeinrichtung ist zum Absau-
gen von Bodenmaterial, welches mit der ersten Fräsein-
heit 30 abgebaut wurde, eingerichtet. Die erste Absau-
geinrichtung umfasst einen im Bereich der Fräsräder 31
der ersten Fräseinheit 30 angeordneten ersten Saugka-
sten und eine erste Absaugleitung 38. Die erste Absaug-
leitung 38 ist mit dem ersten Saugkasten verbunden und
verläuft im Wesentlichen ausgehend von dem ersten
Saugkasten senkrecht und parallel zur Längsachse des
Trag- und Führungsrahmens 20 nach oben. Dabei ist sie
innerhalb des durch den ersten Halterahmen 36 begrenz-
ten Querschnitts der ersten Fräseinheit 30 geführt. Über
die erste Absaugleitung 38 kann das abgetragene Bo-
denmaterial nach oben befördert werden. Die zweite Ab-
saugeinrichtung ist in entsprechender Weise an der zwei-
ten Fräseinheit 40 vorgesehen und umfasst eine zweite
Absaugleitung 48.
[0036] Jede der Fräseinheiten 30, 40 ist entlang des
Trag- und Führungsrahmens 20 verfahrbar. Hierzu ist
jeder der Fräseinheiten 30, 40 eine hydraulische Hubein-
richtung 50 zugeordnet, wobei der ersten Fräseinheit 30
eine erste hydraulische Hubeinrichtung 50 und der zwei-
ten Fräseinheit 40 eine zweite hydraulische Hubeinrich-
tung zugeordnet ist. Die hydraulischen Hubeinrichtungen
50 umfassen jeweils einen Hubzylinder 52 und einen
Hubkolben 54. Die Hubzylinder 52 sind an dem Trag-
und Führungsrahmen 20 angelenkt, und die Hubkolben
54 sind an dem Halterahmen 36, 46 der entsprechenden
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Fräseinheit 30, 40 angelenkt.
[0037] Fig. 3 ist zu entnehmen, dass der Trag- und
Führungsrahmen 20 für die Anlenkung der Hubzylinder
52 seitlich hervorstehende Laschen 28 aufweist. Diese
sind jeweils mit einem Auge versehen, an welchem die
Hubeinrichtungen 50, beispielsweise mittels eines Bol-
zens, angelenkt werden können. Die Laschen 28 sind im
Wesentlichen mittig in Bezug auf die Längsrichtung des
Trag- und Führungsrahmens 20 an dem Führungsbalken
24 angeordnet. Die Hubeinrichtungen 50 sind folglich
mittig an dem Trag- und Führungsrahmen 20 angelenkt.
Sie erstrecken sich im Wesentlichen senkrecht und par-
allel zur Längsachse des Trag- und Führungsrahmens
20.
[0038] Die Hubeinrichtungen 50, insbesondere die
Hubkolben 54 der Hubeinrichtungen 50, sind jeweils an
einem unteren Bereich des entsprechenden Halterah-
mens 36, 46 angelenkt. In einem ausgefahrenen Zustand
weisen die Hubeinrichtungen 50 eine Länge auf, welche
im Wesentlichen der Länge des Führungsbalkens 24 und
der Länge der Halterahmen 36, 46 entspricht. In einem
eingefahrenen Zustand entspricht die Länge der Hubein-
richtungen 50 im Wesentlichen der Hälfte der Länge des
Führungsbalkens 24 und der Länge der Halterahmen 36,
46. Die Hublänge der Hubeinrichtungen 50 entspricht so-
mit etwa der Hälfte der Länge des Führungsbalkens 24.
Mit der hydraulischen Hubeinrichtung 50 kann eine nach
unten gerichtete Kraft ausgeübt werden, mit welcher die
Fräsräder gegen eine Bodenoberfläche gepresst werden
können.
[0039] Zum Abbau von Bodenmaterial unter Wasser
wird die Fräsvorrichtung 10 mittels einer Trageinrichtung,
beispielsweise einem Kran, an einen gewünschten Ort
verbracht. Die Trageinrichtung kann beispielsweise auf
einem Schiff oder einer schwimmenden Plattform ange-
ordnet sein. Die Fräsvorrichtung wird, zum Beispiel über
ein Seil, von der Trageinrichtung in das Wasser herab-
gelassen. Dort kann sie mittels der Steuer- und Fahr-
schrauben 16 genau über der zu bearbeitenden Stelle
positioniert werden.
[0040] Mit einer hydraulischen Antriebseinrichtung
werden die Fräsräder 31 der ersten Fräseinheit 30 in
Drehbewegung versetzt und Bodenmaterial abgebaut.
Hierzu wird die erste Fräseinheit 30 mittels der ihr zuge-
ordneten ersten hydraulischen Hubeinrichtung 50 nach
unten verfahren, wobei ein erster Frässchlitz erzeugt
wird. Nachdem die erste hydraulische Hubeinrichtung 50
ihre maximal ausgefahrene Stellung erreicht hat, wird
der Fräsvorgang dieser Fräseinheit unterbrochen. Es
werden sodann mittels einer zweiten hydraulischen An-
triebseinrichtung die Fräsräder 41 der zweiten Fräsein-
heit 40 in Drehbewegung versetzt. Mittels der zweiten
hydraulischen Hubeinrichtung wird die zweite Fräsein-
heit 40 nach unten verfahren, wobei ein zweiter Fräs-
schlitz erzeugt wird. Während der Herstellung des zwei-
ten Frässchlitzes wirkt die in dem ersten Frässchlitz po-
sitionierte erste Fräseinheit 30 als Widerlager und Füh-
rung der zweiten Fräseinheit 40. Die beiden Frässchlitze

sind so dicht beieinander angeordnet, dass zwischen ih-
nen im Wesentlichen kein Material stehenbleibt. Die Frä-
seinheiten 30, 40 können ein so großes Gewicht aufwei-
sen, dass zur Vermeidung einer zu hohen Andruckkraft
nach unten die Hubeinrichung 50 beim nach unten Ver-
fahren eine Gewichtsentlastung bewirken. In Einzelfällen
kann aber auch eine Kraft nach unten ausgeübt werden.
[0041] Nachdem auch die zweite hydraulische Hu-
beinrichtung 50 ihre maximal ausgefahrene Stellung er-
reicht hat, wird der Trag- und Führungsrahmen 20 durch
Einfahren beider hydraulischer Hubeinrichtungen 50
nach unten verfahren. Im Anschluss wird ein weiterer
Fräsvorgang zunächst mit der ersten Fräseinheit 30 und
anschließend mit der zweiten Fräseinheit 40 oder umge-
kehrt durchgeführt. Sodann wird erneut der Trag- und
Führungsrahmen 20 nachgefahren. Die Verfahrens-
schritte werden wiederholt, bis die gewünschte Endtiefe
erreicht ist.
[0042] Nach Erreichen der gewünschten Endtiefe wird
die Fräsvorrichtung 10 aus dem erstellten Frässchlitz
herausgezogen und mittels der Trageinrichtung und den
Steuer- und Fahrschrauben 16 zu einer Position verfah-
ren, an welcher ein weiterer Fräsvorgang durchgeführt
wird. Hier werden die oben beschriebenen Verfahrens-
schritte wiederholt.
[0043] Mit der erfindungsgemäßen Fräsvorrichtung
kann insgesamt auf besonders effektive und wirtschaft-
liche Weise bei einer vergleichsweise einfachen Gestal-
tung der Vorrichtung Bodenmaterial, insbesondere un-
terhalb einer Wasseroberfläche, abgebaut werden.

Patentansprüche

1. Fräsvorrichtung zum Abtragen von Bodenmaterial,
dadurch gekennzeichnet,
dass ein Trag- und Führungsrahmen (20) vorgese-
hen ist, an dem mindestens zwei Fräseinheiten (30,
40) mit jeweils mindestens einem Fräsrad (31, 41)
gelagert sind, von denen mindestens eine Fräsein-
heit (30, 40) entlang einer Abteufrichtung an dem
Trag- und Führungsrahmen (20) verfahrbar geführt
ist, und
dass zum Verfahren der Fräseinheit (30, 40) min-
destens eine hydraulische Hubeinrichtung (50) an-
geordnet ist, welche einerseits mit dem Trag- und
Führungsrahmen (20) und andererseits mit der Frä-
seinheit (30, 40) verbunden ist.

2. Fräsvorrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass zum Verfahren der Fräsvorrichtung (10) unter
Wasser an dem Trag- und Führungsrahmen (20)
mindestens eine Unterwasserantriebseinrichtung,
insbesondere eine Steuer- und Fahrschraube (16),
vorgesehen ist.

3. Fräsvorrichtung nach Anspruch 2,
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dadurch gekennzeichnet,
dass die mindestens eine Unterwasserantriebsein-
richtung schwenkbar an dem Trag- und Führungs-
rahmen (20) angelenkt ist.

4. Fräsvorrichtung nach einem der Ansprüche 2 oder 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass eine Positionserfassungseinrichtung vorgese-
hen ist, welche mit der Unterwasserantriebseinrich-
tung gekoppelt ist.

5. Fräsvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Trag- und Führungsrahmen (20) einen sich
in Abteufrichtung erstreckenden Führungsbalken
(24) aufweist, entlang welchem mindestens eine der
Fräseinheiten (30, 40) geführt ist.

6. Fräsvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Fräseinheiten (30, 40) jeweils einen Halte-
rahmen (36, 46) aufweisen, an welchem eine hy-
draulische Antriebseinrichtung (60) zum drehenden
Antreiben des mindestens einen Fräsrades (31, 41)
angeordnet ist.

7. Fräsvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Fräseinheiten (30, 40) jeweils zwei Fräs-
radpaare (32, 33, 42) aufweisen, wobei die Fräsrad-
paare (32, 33, 42) parallel zueinander versetzte
Drehachsen aufweisen und jedes Fräsradpaar (32,
33, 42) zwei Fräsräder (31, 41) mit koaxialen Dreh-
achsen aufweist.

8. Fräsvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass mindestens eine Absaugeinrichtung zum Ab-
saugen des abgetragenen Bodenmaterials vorgese-
hen ist.

9. Fräsanlage mit einem Mast oder Krangerüst,
dadurch gekennzeichnet,
dass eine Fräsvorrichtung (10) nach einem der An-
sprüche 1 bis 8 an dem Mast oder Krangerüst auf-
gehängt ist.

10. Verfahren zum Abtragen von Bodenmaterial, insbe-
sondere mittels einer Fräsvorrichtung nach einem
der Ansprüche 1 bis 8 oder einer Fräsanlage nach
Anspruch 9,
dadurch gekennzeichnet,
dass ein Trag- oder Führungsrahmen (20) zusam-
men mit zwei daran befestigten Fräseinheiten (30,
40) abgesenkt wird,
dass in einem ersten Frässchritt eine erste Fräsein-
heit (30) abgesenkt und Bodenmaterial abgetragen
wird, und

dass in einem zweiten Frässchritt eine zweite Frä-
seinheit (40) abgesenkt und Bodenmaterial abgetra-
gen wird.

11. Verfahren nach Anspruch 10,
dadurch gekennzeichnet,
dass im Anschluss an den zweiten Frässchritt der
Trag- und Führungsrahmen (20) abgesenkt wird und
anschließend der erste und zweite Frässchritt wie-
derholt werden.

12. Verfahren nach Anspruch 10 oder 11,
dadurch gekennzeichnet,
dass nach Erreichen einer Endtiefe die Fräsvorrich-
tung (10) angehoben und mittels mindestens einer
Unterwasserantriebseinrichtung zu einem weiteren
Fräsansatzpunkt verfahren wird.

Geänderte Patentansprüche gemäss Regel 137(2)
EPÜ.

1. Fräsvorrichtung zum Abtragen von Bodenmaterial
zur Erstellung eines Frässchlitzes in einer Abteuf-
richtung,
dadurch gekennzeichnet,
dass ein Trag- und Führungsrahmen (20) vorgese-
hen ist, an dem zur Erzeugung eines ersten und ei-
nes zweiten Frässchlitzes mindestens zwei Fräsein-
heiten (30, 40) mit jeweils mindestens einem Fräsrad
(31, 41) nebeneinander angeordnet und parallel zu-
einander verschiebbar gelagert sind, wobei Dreh-
achsen der Fräsräder (31, 41) quer zu einer Längs-
achse des Trag- und Führungsrahmens (20) verlau-
fen,
dass mindestens eine erste Fräseinheit (30) entlang
der Abteufrichtung an dem Trag- und Führungsrah-
men (20) unabhängig von einer zweiten Fräseinheit
(40) verfahrbar geführt ist und
dass zum Verfahren der ersten Fräseinheit (30) min-
destens eine hydraulische Hubeinrichtung (50) an-
geordnet ist, welche einerseits mit dem Trag- und
Führungsrahmen (20) und andererseits mit der er-
sten Fräseinheit (30) verbunden ist.

2. Fräsvorrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass zum Verfahren der Fräsvorrichtung (10) unter
Wasser an dem Trag- und Führungsrahmen (20)
mindestens eine Unterwasserantriebseinrichtung,
insbesondere eine Steuer- und Fahrschraube (16),
vorgesehen ist.

3. Fräsvorrichtung nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass die mindestens eine Unterwasserantriebsein-
richtung schwenkbar an dem Trag- und Führungs-
rahmen (20) angelenkt ist.

9 10 



EP 2 251 491 A1

7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

4. Fräsvorrichtung nach einem der Ansprüche 2 oder
3,
dadurch gekennzeichnet,
dass eine Positionserfassungseinrichtung vorgese-
hen ist, welche mit der Unterwasserantriebseinrich-
tung gekoppelt ist.

5. Fräsvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
4,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Trag- und Führungsrahmen (20) einen sich
in Abteufrichtung erstreckenden Führungsbalken
(24) aufweist, entlang welchem mindestens eine der
Fräseinheiten (30, 40) geführt ist.

6. Fräsvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
5,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Fräseinheiten (30, 40) jeweils einen Halte-
rahmen (36, 46) aufweisen, an welchem eine hy-
draulische Antriebseinrichtung (60) zum drehenden
Antreiben des mindestens einen Fräsrades (31, 41)
angeordnet ist.

7. Fräsvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
6,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Fräseinheiten (30, 40) jeweils zwei Fräs-
radpaare (32, 33, 42) aufweisen, wobei die Fräsrad-
paare (32, 33, 42) parallel zueinander versetzte
Drehachsen aufweisen und jedes Fräsradpaar (32,
33, 42) zwei Fräsräder (31, 41) mit koaxialen Dreh-
achsen aufweist.

8. Fräsvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
7,
dadurch gekennzeichnet,
dass mindestens eine Absaugeinrichtung zum Ab-
saugen des abgetragenen Bodenmaterials vorgese-
hen ist.

9. Fräsanlage mit einem Mast oder Krangerüst,
dadurch gekennzeichnet,
dass eine Fräsvorrichtung (10) nach einem der An-
sprüche 1 bis 8 an dem Mast oder Krangerüst auf-
gehängt ist.

10. Verfahren zum Abtragen von Bodenmaterial mit-
tels einer Fräsvorrichtung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 8 oder einer Fräsanlage nach Anspruch 9,
dadurch gekennzeichnet,
dass ein Trag- oder Führungsrahmen (20) zusam-
men mit zwei daran befestigten Fräseinheiten (30,
40) abgesenkt wird,
dass in einem ersten Frässchritt eine erste Fräsein-
heit (30) abgesenkt und Bodenmaterial abgetragen
wird, und
dass in einem zweiten Frässchritt eine zweite Frä-

seinheit (40) abgesenkt und Bodenmaterial abgetra-
gen wird.

11. Verfahren nach Anspruch 10,
dadurch gekennzeichnet,
dass im Anschluss an den zweiten Frässchritt der
Trag- und Führungsrahmen (20) abgesenkt wird und
anschließend der erste und zweite Frässchritt wie-
derholt werden.

12. Verfahren nach Anspruch 10 oder 11,
dadurch gekennzeichnet,
dass nach Erreichen einer Endtiefe die Fräsvorrich-
tung (10) angehoben und mittels mindestens einer
Unterwasserantriebseinrichtung zu einem weiteren
Fräsansatzpunkt verfahren wird.
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